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Die Wirtschaftlichkeit des Zivilschutzes

Nachdem die eidgenössischen Räte des Bundesrates im zustimmenden Sinne vom Bericht zur Zivil-
Schutzkonzeption 1971 Kenntnis genommen haben, geht es nun darum, die gesetzlichen Grund-
lagen an die neue Konzeption anzupassen. Die seit 1963 in Kraft stehenden beiden Gesetze über
den Zivilschutz und über die baulichen Massnahmen, die mit den entsprechenden Verordnungen
die legale und bewährte Grundlage des Schweizer Zivilschutzes bilden, müssen einer Revision

unterzogen werden. Diese Arbeiten sind gegenwärtig im Gange, um zu gegebener Zeit mit einer

neuen Botschaft des Bundesrates den eidgenössischen Räten unterbreitet zu werden.

Im Rahmen der Erörterungen über die Zivilschutzkonzeption 71 kommt unter anderem auch immer
wieder die Wirtschaftlichkeit des Zivilschutzes zur Sprache. In der erwähnten Botschaft des Bun-
desrates zur Konzeption wird hervorgehoben, class das Überleben eines möglichst grossen Teiles
der Zivilbevölkerung im Kriege das Ziel des Zivilschutzes ist. Demnach müssen alle Vorbereitun-
gen, die der Erreichung dieses Zieles dienen, so wirtschaftlich als möglich getroffen werden. Die
dazu angestellten Überlegungen führten zu sechs Grundsätzen:

KD« öMo/zz/ez' MA/z/z.

Ein absoluter Schutz, das heisst ein Überleben in unmittelbarer Nähe des Einsatzes moderner
Waffen ist technisch nicht möglich. Durch massvolle Beschränkung lässt sich aber für alle Ein-
wohner der Schweiz ein Schutz realisieren, der bei konsequenter Durchführung eine hohe Über-
lebenswahrscheinlichkeit gewährleistet.

/Iz/rgezzzogezzFez'/ r/er Tc/azz/zzwaM/zaP/zze«.

Zum Überleben sind immer ganze «Ketten» von baulichen und organisatorischen Schutzmassnah-

men erforderlich. Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.

OpZ/zzza/e i4ar»àVz««g a//er .WPz/Zzzzzö.g/zcMezz'ezz.

Die weitaus meisten Schutzräume können in der Schweiz durch Verwendung friedensmässig erstell-
ter Keller- und anderer unterirdischer Anlagen wirtschaftlicher gebaut werden.

P/zzzzzzzzg /«> z'zzz'ezz.jztz/ezZe Ziyz7rc/r/.z/zz»or/zercz7z/zzg izz ZezVe/z r/er Ge/rz/rr.

Die Herrichtung von geeigneten Kellern zu Behelfsschutzräumen ist in Friedenszeiten so zu pla-
nen, dass vor einem Kriegsereignis, das uns vor dem Vollausbau treffen könnte, dieser Behelfs-
schütz rechtzeitig vorhanden ist.

Vorhez/gezz zz.'zV.Gözzzcz' rz/r Hez'/e«.

Der vorbeugende Personenschutz ist die wirksamste, das heisst wirtschaftlichste und auch mensch-
lichste Massnahme. Die Rettungs- und Heilmassnahmen sind dieser Elauptaufgabe unterzuordnen.

F/ex/Fz/zW

Der Veränderlichkeit der Anforderungen an bauliche und organisatorische Massnahmen im Kriegs-
falle muss durch deren Anpassungsfähigkeit, nicht durch Ausrichtung auf den «schlimmsten»
Fall begegnet werden.

Das ist in Kürze zusammengefasst, das Konzentrat der Überlegungen der vom Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartement ernannten Studienkommission, welche die Unterlagen zur Kon-
zeption erarbeitete und dabei der Wirtschaftlichkeit aller Massnahmen ihr ganz besonderes Augen-
merk schenkte. Sie war sich dabei der Tatsache bewusst, dass die finanziellen Möglichkeiten des
Bundes, der Kantone und Gemeinden den Umfang der Zivilschutzmassnahmen begrenzen, um
daraus die sechs erwähnten Grundsätze abzuleiten, die mit den zur Verfügung gestellten Mitteln
ein Maximum an Wirkung erzielen. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Realisierung der
Zivilschutzkonzeption 71 auch im Ausland mit grossem Interesse verfolgt wird.
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